PERSONALBOGEN für geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte
	Name:
	Vorname:
	Geburtsname:

	Geb.-Datum:
	Geb.-Ort:
	Telefon:

	Straße:
	PLZ Ort:

	Familienstand:
	Sozialversicherungsnummer:

	Ausgeübte Tätigkeit:
	Nationalität:

	Höchster Allgemeinbildender Schulabschluss:

	Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss:

	Bruttogehalt:
	Vertragsform:   O geringfügig Beschäftig unbefristet                                        
                         O geringfügig Beschäftig befristet bis _______________

	Bankverbindung:

	IBAN:
	BIC:

	Lohnsteuerklasse:                           Faktor:                      Konfession:                       Kinderfreibeträge:

	Finanzamt:
	
	Finanzamt-Nummer:

	Steuer-Identifikationsnummer
	
	Kinder:        O keine           oder Anzahl ______  

	Krankenkasse
mit Anschrift:


	Ich lasse mich von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung befreien: 
O nein    O ja  (Wenn ja, Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht beilegen)

	Werden zurzeit weitere Beschäftigungen, geringfügig oder kurzfristig, ausgeübt, oder ist es geplant?
O nein    O ja, bei: ________________________________________________________________
vereinbartes Entgelt: ____________________________               seit: _____________________________
Zeiten der Nebenbeschäftigung oder Nebentätigkeit im laufenden Kalenderjahr:
	von
	bis
	Arbeitgeber
	Beschäftigt als
	Arbeitsentgelt brutto
	Beschäftigungs-art

	
	
	
	
	
	




	Wird eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung ausgeübt?
O nein    O ja, bei: ____________________________________________________________ seit: _________________

	Status: O Schüler     O Student     O Rentner      O arbeitslos      O ohne Bezüge      (Kopie Nachweis beifügen)

	Antrag auf Befreiung der RV-Pflicht      O liegt bei                                                             O wird nachgereicht
Erweitertes Führungszeugnis                O vorgelegt am                                                    O wird nachgereicht
Impfung (Masern/Covid)                        O vorgelegt am                                                    O wird nachgereicht
Kopien Status                                        O liegt bei                                                             O wird nachgereicht
Ggf. Gesundheitszeugnis/ärztl. Attest   O liegt bei                                                             O wird nachgereicht
_______________________________ O liegt bei                                                            O wird nachgereicht


Ich verpflichte mich, jede Änderung meinem Arbeitgeber sofort bekannt zu geben.

__________________________		_________________________________
Ort, Datum					Unterschrift
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Datenschutzhinweise für Beschäftigte
Verantwortlicher:	Jugendbildungszentrum Blossin e.V.
Adresse:		Waldweg 10, 15754 Heidesee
Kontakt:		Datenschutzbeauftragter@blossin.de

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Speicherdauer
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. Das sind vor allem Kontaktdaten, Daten zu Ihren Qualifikationen, Arbeitszeiten und alle Informationen, die für die Ermittlung und Abrechnung Ihres Gehalts und im Zusammenhang mit gesetzlichen Abgaben und Steuern (z.B. Sozialversicherungsbeiträge) erforderlich sind.
Hinzu kommen ggf. auch Daten aus dem Bereich der Arbeitssicherheit, dem betrieblichen Eingliederungsmanagement und Daten über arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen, die geahndet wurden („Abmahnungen“).
Schließlich kommen auch noch Informationen über Ihre Arbeitsergebnisse sowie deren Bewertung hinzu, die z.B. für die Erstellung von Beurteilungen benötigt werden.
Sollten Sie eine von uns angebotene betriebliche Altersversorgung nutzen, werden auch in diesem Bereich Daten verarbeitet und im Rahmen der Erforderlichkeit ggf. an die Versicherer weitergegeben.
Unabhängig davon kann es immer Konstellationen geben, in denen wir personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeiten, die hier nicht bzw. deren Zwecke hier nicht genannt sind. Wir werden in diesen Fällen dann – bezogen auf den jeweiligen Anlass – gesonderte Informationen zum Datenschutz für Sie bereithalten, soweit dies gesetzlich erforderlich ist.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten ist primär § 26 BDSG. Danach ist die Verarbeitung der Daten zulässig, wenn dies zur Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist.
Unabhängig davon kann eine Datenverarbeitung auch auf Basis einer sog. Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgen. In diesen Fällen wird das Interesse im Zusammenhang mit der jeweiligen Verarbeitung gesondert mitgeteilt.
Und schließlich können wir auch gesetzlich verpflichtet sein, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Die Rechtsgrundlage kann dann neben § 26 BDSG auch Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO sein.
Grundsätzlich werden personenbezogene Daten von Beschäftigten für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gespeichert. Sonderregelungen kann es in einzelnen Bereichen geben. So werden z.B. Abmahnungen in Personalakten ggf. kürzer gespeichert.
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, sind diese von uns zu berücksichtigen. So gibt es beispielsweise gesetzliche Aufbewahrungspflichten für Lohnsteuerdaten, Daten zu Überstunden und weitere bereichsspezifische Regelungen.
Soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, können personenbezogene Daten gelöscht werden, wenn deren weitere Verarbeitung für die Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr erforderlich sind. 
Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses werden Daten bis zur Verjährung etwaiger Schadensersatzansprüche jeder Partei gespeichert. Eine längere Speicherung kommt zudem in Betracht, wenn dies auch im Interesse von Ihnen ist oder Sie eine Einwilligung erteilt haben.
Sollten Sie z.B. nicht wollen, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen nach dem Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungspflichten weiter speichern, dann teilen Sie uns das gerne beim Ausscheiden aus unserem Unternehmen mit. Bitte beachten Sie, dass wir in dem Fall später nicht behilflich sein können, wenn Sie gegenüber der Rentenversicherung Sozialversicherungszeiträume nachweisen wollen.
Wir werden generell zum Ende eines Jahres prüfen, ob und in welchem Umfang Daten von Beschäftigten wegen eines Wegfalls der Erforderlichkeit gelöscht werden können.

Empfänger der Daten
Innerhalb des Unternehmens kommt eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in Betracht, wenn z.B. im Zusammenhang mit einem Stellenwechsel eine Prüfung der Eignung und Qualifikation erforderlich wird. Oder falls Ihnen im Unternehmen eine andere oder zusätzlich Aufgabe übertragen wird oder werden soll.
Ferner kann im Zusammenhang mit der betrieblichen Mitbestimmung eine Weitergabe an einen Betriebsrat erfolgen.
Eine Weitergabe von Daten erfolgt zudem an Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung und ggf. weitere Stellen, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Auch kann eine Weitergabe an Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erfolgen.

Ihre Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nah Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO sowie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO.
Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).									Stand: 18.08.2022 / Seite 2/2

